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ZeSo 1/2004

Entscheide und juristische Beitrdge

Ungleiche Sozialhilfe

Vorlaufig aufgenommene Auslander diirfen
nach einem neuen Bundesgerichisurteil bei
der Festsetzung threr Sozialhilfe gleich wie
Asylbewerber behandelt und damit schlechter
als andere Sozialhilfe Beziiger gestellt werden
(Urteil 2P. /2003 vom 13.11.03).

Wer als Ausliander in der Schweiz vor-
laufig aufgenommen wird, darf schlech-
ter als die ubrigen Sozialhilfe Empfan-
gerinnen und Empfinger behandelt
werden. Dies hat das Bundesgericht in
einem neuen Urteil festgelegt.

In Lausanne wurde der Fall einer
sechskopfigen Familie beurteilt, die im
Kanton Basel-Landschaft lebt. Deren
Asylgesuch wurde abgewiesen, doch
wurde sie vorlaufig aufgenommen.
Nach kantonaler Asylverordnung ste-
hen der Familie 2252 Franken Sozial-
hilfe zu. Gemass den Skos-Richtlinien
erhalten andere Sozialhilfe Empfanger
aber 2940 Franken.

Laut dem einstimmig gefillten Urteil
befinden sich Asylbewerber und vorlaufig
Aufgenommene in einer vergleichbaren
Situation. Die vorlaufige Aufnahme kann

far ein Jahr verfiigt und auch verlangert
werden. Doch sobald eine Ausweisung
oder Wegweisung moglich ist, wird diese
Aufnahme aufgehoben. Daher durfen
solche Auslinder gestutzt auf Artikel 14c
des Auslandergesetzes gleich wie Asylbe-
werber behandelt werden (Asylgesetz Ar-
tikel 82), wenn sie mit Geld- und nicht
mit Sachleistungen unterstitzt werden.
Die Unterstitzung muss tber dem
grundrechtlichen Minimum an Uberle-
benshilfe gemass Bundesverfassung (Arti-
kel 12) liegen, dann braucht die Hohe
der Leistungen nicht in einem formalen
Gesetz festgelegt zu werden.

Dieser Standpunkt verletzt nach Auf-
fassung des Bundesgerichts weder das
Diskriminierungsverbot noch das Gebot
der Rechtsgleichheit. Allerdings stellt
das Gericht fest, dass eine andere Be-
trachtungsweise geboten sein konnte,
wenn die vorlaufige Aufnahme bereits
Jahre gedauert hat und die Wegweisung
nicht absehbar ist. Dann wtirde der
Standpunkt der Integration unter gewis-
sen Umstinden «letztlich doch Ge-
wicht» erhalten. NZZ/cefa

An dieser Nummer haben mitgearbeitet:

— Christiane Faschon, Redaktorin BR
— Walter Schmid, Prasident der SKOS

— Katharina Tschannen, Soziale Dienste Zurich, Kompetenzzentrum Fachbereich Sozialhilfe

15



	Entscheide und juristische Beiträge

